
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1996/1/25 2Ob78/94,
2Ob20/95
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.01.1996

Norm

StVO §93 Abs1

StVO §93 Abs4 lita

Rechtssatz

Eine Verletzung der Anrainerp3icht nach § 93 Abs 1 StVO, deren Folgen (nicht entfernte oder gestreute Eiskruste) über

den - hier auf Grund einer Gemeinde VO auf die Zeit von 7 Uhr bis 19 Uhr eingeschränkten - Räump3ichtzeitraum

hinaus bestehen, kann Grundlage eines außerhalb dieses Zeitraumes verwirklichten Schadenersatzanspruches sein.
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